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Eherecht: Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in 
eine Ehe bei bestehender Auslandsehe 

| Eine eingetragene Lebenspartnerschaft kann in eine deutschem Recht unterliegende 
gleichgeschlechtliche Ehe auch dann umgewandelt werden, wenn die Partner bereits 
vor dem Eheöffnungsgesetz eine danach in Deutschland vollwirksam gewordene Ehe in 
Frankreich geschlossen haben. | 

So entschied es das Oberlandesgericht (OLG) Köln in einem entsprechenden Fall. Die 
Richter haben daher das Standesamt angewiesen, die gemäß § 20a LPartG 
beabsichtigten Erklärungen der Beteiligten auf Umwandlung ihrer am 31.10.2001 in 
Deutschland begründeten Lebenspartnerschaft in eine Ehe zu beurkunden. Dem steht 
nicht entgegen, dass sie bereits am 4.9.2013 in Frankreich die Ehe miteinander 
eingegangen sind. Entgegen der von Standesamt und Standesamtsaufsicht vertretenen 
Auffassung wurde die deutsche Lebenspartnerschaft der Beteiligten damit nicht 
aufgelöst. Sie kann nach wie vor ungeachtet der in Frankreich registrierten 
gleichgeschlechtlichen Ehe mit tatbestandlicher Rückanknüpfung an den Tag der 
Begründung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt werden. 

Quelle | OLG Köln, Beschluss vom 13.6.2019, 21 Wx 6/18, Abruf-Nr. 212298 unter 
www.iww.de. 
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